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Medienmitteilung

Fachtagung über Risiken, Sicherheiten und Garantieleistungen in der Bauwirtschaft

Garantieforderungen kosten unnötig Steuermillionen

Zürich, 11. November 2008 - Wo führt das hin, wenn Bauunternehmer gegenüber Bauherren immer höhere Garantieleistungen stellen müssen? Mit Fragen wie dieser haben sich Vertreter von Bauherren, Ingenieurbüros, Bauunternehmen, Ban​ken und Versicherungsgesellschaften an einer Fachtagung in Zürich auseinander​gesetzt. Wird die Realisierung von Bauprojekten bei Banken oder Versicherungen übermässig abgesichert, sind dies teuer erkaufte Sicherheiten zulasten der Unternehmen und der Steuerzahler.
Baurechtsexperte Roland Hürlimann vertrat an der Fachtagung des Fachverbands Infra und der Fachgruppe für Untertagbau FGU die Meinung, dass kostengünstigere Alternativen zu Bank- und Versicherungsgarantien durchaus möglich sind. Solche braucht die Schweizer Bauwirtschaft. Denn steigen die Sicherheitsforderungen der Bauherren und die Anforde​rungen der Finanzinstitute weiter an, steht die gesamte Branche vor grossen Problemen. Über Sicherheits- und Garantieleistungen decken die Bauherren die wirtschaftlichen Risiken eines Bauprojekts gegenüber den beauftragten Unternehmen ab. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist durchaus nachvollziehbar. Jedoch sollte ein gesundes Mass nicht überschritten werden.

Die Risiken bleiben

Was bringen die Sicherheitsforderungen? "Die Projektsicherheit wird für den Bauherrn trotz Garantieleistungen nicht verbessert", hielt Dominik Schenk vom Ingenieurbüro Basler & Hofmann fest. Risiken würden nicht kleiner, indem man sie auf andere überträgt. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA), seit diesem Jahr für das gesamte Schweizer National​strassennetz verantwortlich, sieht die Sache pragmatisch. "Es nützt dem Steuerzahler wenig, wenn Steuergeld (Bauinvestitionen) mit Steuergeld (Versicherungsprämien) versichert wird", erklärte ASTRA-Vizedirektor Jürg Röthlisberger. 

Jährlich 1.2 Millionen für einen ruhigen Schlaf

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht die Situation der Bauunternehmen: Angenommen, das Hauptlos des Ceneri-Basistunnels würde 1.5 Milliarden Franken kosten. Der Bauherr fordert eine konstante Erfüllungsgarantie von 8 Prozent der Bausumme von Baubeginn bis Werkabnahme, in diesem Fall während zehn Jahren. Somit ist ein Garantievolumen von insgesamt 120 Millionen Franken nötig. Bei einer zurzeit marktüblichen minimalen Garantieprämie von 1 Prozent pro Jahr fallen Gesamtkosten von 12 Millionen Franken an. Die Bereitstellung so hoher Garantievolumen hat direkte Auswirkungen auf die Kapitalkosten der Unternehmen. Den Ausgaben der Unternehmen steht keine effektive Gegenleistung für den Bauherrn gegenüber. Abgesehen davon, dass einige Verantwortliche ruhiger schlafen können.

Finanzkrise verschärft die Problematik

Bauunternehmer bekunden – gerade bei Grossprojekten – immer mehr Mühe, die notwen​digen Sicherheitsleistungen zu beschaffen. Die Gründe dafür liegen bei der aktuellen Krise im Finanzsektor. Kredite und Garantien werden von den Banken und Versicherungen heute restriktiver vergeben als noch vor wenigen Monaten. Hohe Garantieforderungen haben für die Bauunternehmen einen weiteren, gewichtigen Nachteil: Die ausgestellten Garantien werden an die die Kreditlimiten der Unternehmen angerechnet. Dies schränkt die unternehmerische Freiheit, selbst grosser Bauunternehmer, unnötig ein.

Risiken realistisch einschätzen

Risiken lassen sich nie ganz ausschliessen, betonte Michel Buro, Präsident des Fachver​bandes Infra. Sie lassen sich aber abschätzen. Risiken müssen gerecht, ausgeglichen und entsprechend den jeweiligen Fähigkeiten und Möglichkeiten unter den Parteien aufgeteilt werden. Bauunternehmungen sind eher in der Lage, technische Garantien für ihre Leistungen abzugeben. Sie stattdessen mit finanziellen Sicherheiten zu belasten, macht wenig Sinn.

www.infra-schweiz.ch

Weitere Auskünfte:

Dr. Benedikt Koch, Geschäftsführer Fachverband Infra, Mobile 079 622 09 40

	10 Thesen der Bauwirtschaft zu Sicherheitsleistungen

Die Schweizer Bauwirtschaft hat vor genau zehn Jahren im Hinblick auf die grossen NEAT-Baulose 10 Thesen zu Sicherheitsleitungen bei Bauprojekten verfasst. Der Fachverband Infra meint, dass sie ​noch heute – insbesondere für öffentliche Bauherren – eine Lektüre wert sind.

These 1: SIA-Norm 118

Im Grundsatz genügt die SIA-Norm 118, insbesondere die Bürgschaft.
These 2: Garantie ist Ausnahmefall

Falls sich überhaupt eine Garantie als notwendig erweist, ist in erster Linie die Form der bedingten Garantie zu wählen. In speziell risikobehafteten Fällen kann ausnahmsweise eine abstrakte Garantie zweckmässig sein. Der Entscheid über das Ziehen einer Garantie darf nur von den obersten Verantwortlichen der Bauherrschaft getroffen werden.
These 3: Höhe der Garantien in der Regel nicht über 5%

In Übereinstimmung mit dem internationalen Gebrauch ist die Höhe der Garantien in der Regel auf 5%, in einem Ausnahmefall auf höchstens 10% der Werkvertragssumme zu beschränken.

These 4: Garantie hängt von einer Risikoanalyse ab

Die Frage, ob überhaupt eine Garantie gerechtfertigt ist und wenn ja in welcher Höhe, ist im Einzelfall (objektbezogen) nach einer eingehenden Risikoanalyse festzulegen.

These 5: Degression der Garantie

Im Rahmen des Baufortschrittes sind die Garantien nach einem im Voraus festgelegten Plan zu reduzieren (Degression). Nach Bauvollendung ist die Garantie bis Ablauf der Gewähr​leistungsfrist in eine Solidarbürgschaft (Contract Bond) umzuwandeln.

These 6: Zeitpunkt und Dauer einer Garantie

Der sicherheitsleistende Dritte soll für die Vergabephase eine Erklärung abgeben, wonach er bereit ist, für den Unternehmer im Fall eines Zustandekommens des Werkvertrages die geforderte Garantie zu erbringen. Die Garantie soll ab Baubeginn bis Bauvollendung gelten.

These 7: Keine Bietergarantien

Eine Firma, welche in der Schweiz anbietet, verpflichtet sich gemäss unserer Gesetzgebung bei Abgabe einer Offerte (Vorvertragshaftung). Eine Bietungsgarantie (Bid Bond) ist nach schweizerischem Recht nicht nötig.
These 8: Aufteilung der Garantien bei einem Konsortium

Innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft (Konsortium) gilt das Prinzip der Quotenhaftung.

These 9: Alternative Lösungen

Der Bauherr soll in der Ausschreibung alternative Lösungen der Absicherung zulassen.

These 10: Vertragserfüllungsgarantie des Bauherrn

Der Bauherr leistet dem Unternehmer im Gegenzug vor Baubeginn eine Vertragserfüllungs​garantie.
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